
 

 

25. Nachtrag zur Satzung der BKK Herkules  
vom 07. Juni 2005 

 
Artikel I 

 
1. Änderung 
 
§ 4 Widerspruchsausschuss 
 
§ 4 Abs. 2 wird um die Ziffer 9 ergänzt: 
 
Der Widerspruchsausschuss kann aus wichtigen Gründen ohne Sitzung schriftlich 
abstimmen, es sei denn, mindestens ein Mitglied des Widerspruchsausschusses 
widerspricht der schriftlichen Abstimmung. Als wichtiger Grund gilt z.B. das Vorliegen 
einer Pandemie. 
 
 
2. Änderung 
 
§ 9 Kassenindividueller Zusatzbeitrag 
 
§ 9 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 
Die Ziffer „1,7 %“ wird durch die Ziffer „1,4 %“ ersetzt. 
 
 
3. Änderung 
 
§ 12 Leistungen 
 
§ 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
Das Wort vier im Satz 2 wird auf 26 geändert. 
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Artikel II 

 
Inkrafttreten 
 
Der Verwaltungsrat hat diesen Satzungsnachtrag am 09.12.2021 beschlossen. Die 
Änderungen treten nach Genehmigung und Ablauf der satzungsmäßigen 
Bekanntmachungsfristen am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Kassel, 09.12.2021 
 
 
Die alternierenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates 
 
 
 

Herr Aichert 
Arbeitgebervertreter 

 Herr Bulle 
Versichertenvertreter 

 


